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Fünftes Gesetz
zur Änderung der Verfassung von Berlin

Vom 28. Juni 2005 

Das Abgeordnetenhaus hat unter Beachtung der Vorschrift des
Artikels 100 der Verfassung von Berlin das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel I

Die Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl.
S. 779), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. September 2004
(GVBl. S. 367), wird wie folgt geändert:

1. Artikel 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die gesetzgebende Gewalt wird durch Volksabstimmun-
gen, Volksentscheide und durch die Volksvertretung ausgeübt,
die vollziehende Gewalt durch die Regierung und die Verwal-
tung sowie in den Bezirken im Wege von Bürgerentscheiden. Die
richterliche Gewalt liegt in den Händen unabhängiger Gerichte.“

2. Artikel 72 erhält folgende Fassung:

„Artikel 72

(1) Die Bezirksverordnetenversammlung ist Organ der bezirk-
lichen Selbstverwaltung; sie übt die Kontrolle über die Verwal-
tung des Bezirks aus, beschließt den Bezirkshaushaltsplan und
entscheidet in den ihr zugewiesenen Angelegenheiten.

(2) An die Stelle von Beschlüssen der Bezirksverordneten-
versammlung können im Rahmen der Zuständigkeit der Bezirks-
verordnetenversammlung Bürgerentscheide der zur Bezirks-
verordnetenversammlung Wahlberechtigten treten. Das Nähere
wird durch Gesetz geregelt.“

Artikel II

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t

Gesetz
über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der

Landesbank Berlin – Girozentrale – in eine Aktiengesellschaft
(Berliner Sparkassengesetz – SpkG)

Vom 28. Juni 2005

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

1. Abschnitt
Berliner Sparkasse

§ 1

Sitz, Regionalprinzip

(1) Die Berliner Sparkasse hat ihren Sitz in Berlin.

(2) Der Geschäftsbereich der Berliner Sparkasse ist auf das Land
Berlin auszurichten. Sie ist berechtigt, Zweigstellen zu errichten.

§ 2

Aufgaben

(1) Der Berliner Sparkasse obliegt die Förderung des Sparens und
die Befriedigung des örtlichen Kreditbedarfs, insbesondere des Mit-
telstandes und der wirtschaftlich schwächeren Bevölkerungskreise.
Sie ist mündelsicher und berechtigt, ein Siegel mit ihrem Namen zu
führen.

(2) Die Berliner Sparkasse betreibt Bankgeschäfte aller Art und
sonstige Geschäfte, die dem Zweck der Berliner Sparkasse dienen.
Sie ist berechtigt, Pfandbriefe, Kommunalobligationen und sonstige
Schuldverschreibungen auszugeben.

(3) Die Berliner Sparkasse kann treuhänderische Aufgaben über-
nehmen.

(4) Die Berliner Sparkasse kann im Rechtsverkehr unter ihrem
Namen handeln, klagen und verklagt werden.

§ 3

Rechtsnatur, Träger

(1) Die Berliner Sparkasse ist eine öffentlich-rechtliche Sparkasse
in der Rechtsform einer teilrechtsfähigen Anstalt des öffentlichen
Rechts.

(2)  Träger  der  Berliner  Sparkasse  ist  die  Landesbank  Berlin
– Girozentrale –, nach dem Wirksamwerden der formwechselnden
Umwandlung in eine Aktiengesellschaft die Landesbank Berlin AG.
Mit Wirksamwerden der formwechselnden Umwandlung wird die
Landesbank Berlin AG mit der Trägerschaft an der Berliner Sparkas-
se beliehen.

(3) Der Träger ist verpflichtet, die Berliner Sparkasse im Einklang
mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie den Weisungen der Auf-
sichtsbehörde zu betreiben und ihr die zur Durchführung und ange-
messenen Fortentwicklung des Sparkassengeschäfts erforderlichen
finanziellen, personellen und sachlichen Mittel zur Verfügung zu
stellen. Über das Vermögen der Berliner Sparkasse und ihre Ge-
schäfte ist gesondert Rechnung zu legen. Das Eigentum des Trägers
an den auf die Berliner Sparkasse bezogenen Vermögensgegenstän-
den sowie die Verpflichtung des Trägers für im Namen der Berliner
Sparkasse begründete Verbindlichkeiten bleiben unberührt.

(4) Der Träger hat die Aufgabe einer Sparkassenzentralbank
(Girozentrale).

(5) Der Träger gilt als eigener Sparkassenverband. Er kann Mit-
glied von Vereinigungen deutscher Sparkassen- und Giroverbände
und Girozentralen sein oder ihnen beitreten. Zur Regelung seiner
Angelegenheiten kann der Sparkassenverband eine Geschäftsord-
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nung erlassen, die der Zustimmung der für das Kreditwesen zustän-
digen Senatsverwaltung bedarf.

(6) Wird die Landesbank Berlin AG als übertragender Rechts-
träger auf einen anderen Rechtsträger gemäß § 2 des Umwandlungs-
gesetzes vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210, 1995 I S. 428),
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3214) geändert worden ist, verschmolzen oder spaltet sie
die Berliner Sparkasse gemäß § 123 Abs. 2 des Umwandlungsgeset-
zes auf einen anderen Rechtsträger ab oder gliedert sie die Berliner
Sparkasse gemäß § 123 Abs. 3 des Umwandlungsgesetzes auf einen
anderen Rechtsträger aus, gehen mit einem gesetzlich angeordneten
Übergang des Vermögens des übertragenden auf den übernehmen-
den Rechtsträger die Trägerstellung der Landesbank Berlin AG an
der Berliner Sparkasse und die hiermit verbundenen Rechte und
Pflichten auf den übernehmenden Rechtsträger über, wenn die für
das Kreditwesen zuständige Senatsverwaltung zuvor dem Übergang
der Trägerstellung gegenüber der Landesbank Berlin AG schriftlich
zugestimmt hat.

(7) Weitere Einzelheiten der Beleihung können durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag zwischen dem Land Berlin und dem Träger
vereinbart werden, der dem Abgeordnetenhaus von Berlin vor
Beschlussfassung zur Kenntnisnahme zugeleitet wird. Über die Ein-
haltung des Vertrags ist im Rahmen der Rechnungslegung gemäß
Absatz 3 Satz 2 zu berichten.

§ 4

Grundsätze der Geschäftspolitik

Die Geschäfte der Berliner Sparkasse sind nach kaufmännischen
Grundsätzen unter Beachtung allgemeinwirtschaftlicher Gesichts-
punkte zu führen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck
des Geschäftsbetriebs.

§ 5

Organe

Organe der Berliner Sparkasse sind der Vorstand und der Sparkas-
senbeirat.

§ 6

Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die Berliner Sparkasse und vertritt sie ge-
richtlich und außergerichtlich. Der Vorstand ist verpflichtet, die Ber-
liner Sparkasse im Einklang mit den Vorschriften dieses Gesetzes so-
wie den Weisungen der Aufsichtsbehörde zu führen. Ihm obliegt die
Ausstellung sowie die Kraftloserklärung öffentlicher Urkunden.

(2) Der Vorstand der Berliner Sparkasse wird vom Träger mit Zu-
stimmung der für das Kreditwesen zuständigen Senatsverwaltung
bestellt; er besteht aus sämtlichen Mitgliedern des Vorstandes oder
der Geschäftsführung des Trägers. Der Träger hat die Namen der
künftigen Mitglieder des Vorstandes der Berliner Sparkasse der für
das Kreditwesen zuständigen Senatsverwaltung vor der Bestellung
anzuzeigen. Diese hat innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der
Anzeige über die Erteilung der Zustimmung zu entscheiden.

(3) Die für das Kreditwesen zuständige Senatsverwaltung kann
ein Mitglied des Vorstandes der Berliner Sparkasse abberufen, wenn
es keine ausreichende Gewähr dafür bietet, dass es die Vorschriften
dieses Gesetzes oder die Weisungen der Aufsichtsbehörde erfüllt.
Der Träger kann Mitglieder des Vorstandes der Berliner Sparkasse
jederzeit abberufen.

§ 7

Sparkassenbeirat 

(1) Zur sachverständigen Beratung der Berliner Sparkasse in
Fragen der allgemeinen Geschäftspolitik wird ein Sparkassenbeirat
gebildet. Er ist an die Vorschriften dieses Gesetzes gebunden.

(2) Der Sparkassenbeirat besteht aus neun Mitgliedern, davon
mindestens vier Frauen und mindestens vier Männer, und einer Ver-
treterin oder einem Vertreter des Sparkassenverbandes als Beirats-
vorsitzender oder -vorsitzendem. 

(3) Die Mitglieder des Sparkassenbeirats werden auf Vorschlag
des Trägers von der für das Kreditwesen zuständigen Senatsverwal-
tung für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Sie können von der
für das Kreditwesen zuständigen Senatsverwaltung jederzeit abberu-
fen werden. Der Träger leitet der Senatsverwaltung eine Vorschlags-
liste mit den Namen von neun Personen zu. Die Senatsverwaltung
hat das Recht, von dem Träger eine Ergänzung der Liste zu verlan-
gen, wenn sie eine der vorgeschlagenen Personen nicht bestellen
will. Die Vertreterin oder der Vertreter des Sparkassenverbandes
wird von der oder dem Vorsitzenden des Sparkassenverbandes be-
nannt.

(4) Der Sparkassenbeirat ist mindestens einmal im Jahr von der
oder dem Beiratsvorsitzenden einzuberufen. Entscheidungen wer-
den mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder gefasst. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Beiratsvorsitzen-
den. Der Sparkassenbeirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der
Zustimmung der für das Kreditwesen zuständigen Senatsverwaltung
bedarf.

(5) Die Mitglieder des Sparkassenbeirats haben einen Anspruch
gegen die Berliner Sparkasse auf eine angemessene Aufwandsent-
schädigung. Das Nähere hierzu regelt eine Satzung, die als Rechts-
verordnung vom Senat zu erlassen ist.

§ 8

Aufhebung und Übertragung der Trägerschaft

(1) Die Aufsichtsbehörde kann die Trägerschaft des Trägers an der
Berliner Sparkasse mit sofortiger Wirkung durch schriftlichen, so-
fort vollziehbaren Bescheid aufheben, wenn

1. der Träger die Erlaubnis nach § 32 des Kreditwesengesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998
(BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
22. Mai 2005 (BGBl. I S. 1373) geändert worden ist, verliert,

2. Tatsachen bekannt werden, aus denen sich die mangelnde
Leistungsfähigkeit des Trägers oder die Unzuverlässigkeit der
Personen, welche den Träger leiten, ergeben, und diese Mängel
trotz Abmahnung durch die Aufsichtsbehörde nicht in ange-
messener Frist behoben wurden oder

3. trotz Abmahnung durch die Aufsichtsbehörde wiederholt gravie-
rende Verstöße gegen dieses Gesetz festgestellt wurden.

(2) In dem öffentlich-rechtlichen Vertrag gemäß § 3 Abs. 7 kön-
nen weitere Gründe für die Aufhebung der Trägerschaft vereinbart
werden. Die Trägerschaft kann statt durch Bescheid durch den Ab-
schluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags aufgehoben werden.

(3) Mit der Aufhebung der Trägerschaft endet die Befugnis und
die Pflicht des Trägers zum Betrieb der Berliner Sparkasse; ebenso
endet die Stellung des Trägers als Sparkassenzentralbank und
Sparkassenverband gemäß § 3 Abs. 4 und 5 Satz 1. Nach einer
Aufhebung der Trägerschaft ist der Träger nicht berechtigt, die
Bezeichnung „Berliner Sparkasse“ zu verwenden.

(4) Ist die Trägerschaft der Landesbank Berlin – Girozentrale –
oder, nach deren formwechselnder Umwandlung, der Landesbank
Berlin AG an der Berliner Sparkasse aufgehoben oder endet sie aus
anderen Gründen, so kann das Land Berlin die Trägerschaft auf eine
andere juristische Person des öffentlichen Rechts oder des Privat-
rechts übertragen, wenn der neue Träger hierin einwilligt, ein Kredit-
institut ist und sichergestellt ist, dass er die mit der Trägerschaft ver-
bundenen Aufgaben und Pflichten erfüllen kann. Ist der neue Träger
eine juristische Person des Privatrechts, so kann das Land Berlin
durch schriftlichen Bescheid oder durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag die juristische Person des Privatrechts beleihen. § 3 Abs. 7 gilt
entsprechend.

(5) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere
Bestimmungen zur Übertragung der Trägerschaft an der Berliner
Sparkasse, insbesondere zu den Voraussetzungen für eine Übertra-
gung der Trägerschaft und zu dem Verfahren, zu regeln. Dabei sind
insbesondere Bestimmungen zu treffen über die erforderliche Leis-
tungsfähigkeit des Trägers und die Zuverlässigkeit der Personen, die
den Träger leiten. Es ist vorzusehen, dass eine Beleihung nur erfol-
gen darf, wenn die Erfüllung der mit der Trägerschaft verbundenen
Aufgaben und Pflichten gesichert ist.
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§ 9

Aufsicht

(1) Die Berliner Sparkasse steht unter der Aufsicht der für das
Kreditwesen zuständigen Senatsverwaltung (Aufsichtsbehörde). Die
Aufsichtsbehörde nimmt die ihr nach diesem Gesetz zugewiesenen
Aufgaben und Befugnisse nur im öffentlichen Interesse wahr.

(2) Der Träger steht in seiner Funktion als Träger der Berliner
Sparkasse sowie als Sparkassenzentralbank (Girozentrale) und Spar-
kassenverband unter der Aufsicht der Aufsichtsbehörde. 

2. Abschnitt
Formwechselnde Umwandlung der Landesbank Berlin

 – Girozentrale – in die Landesbank Berlin AG

§ 10

Formwechselnde Umwandlung 

(1) Die Landesbank Berlin – Girozentrale – wird zum 1. Januar
2006 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

(2) Als Gründerin der Aktiengesellschaft gilt die Bankgesellschaft
Berlin AG. Sie übernimmt das Grundkapital der Aktiengesellschaft.
Die für das Kreditwesen zuständige Senatsverwaltung stellt die
Gründungssatzung durch sofort vollziehbaren Verwaltungsakt fest.

(3) Die Aktiengesellschaft führt die Firma „Landesbank Berlin
AG“ und hat ihren Sitz in Berlin. Firma und Sitz können durch die
Satzung geändert werden.

(4) Die formwechselnde Umwandlung ist durch die Gründerin
und alle Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates zur Ein-
tragung in das Handelsregister anzumelden.

(5) Die  formwechselnde  Umwandlung  der  Landesbank  Berlin
– Girozentrale – in eine Aktiengesellschaft hat folgende Wirkungen:

1. Die Landesbank Berlin – Girozentrale – besteht in der Rechts-
form der Aktiengesellschaft fort.

2. Die Bankgesellschaft Berlin AG ist an der Landesbank Berlin
AG nach Maßgabe des Aktiengesetzes und der Satzung als
Aktionärin beteiligt.

(6) Die Vorschriften des Ersten Teils des Fünften Buches des
Umwandlungsgesetzes sind nicht anzuwenden.

(7) Die Zusammensetzung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
sowie die Bestellung der Mitglieder des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates richten sich nach den maßgeblichen Vorschriften des
Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), zuletzt
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 15. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3408), des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976
(BGBl. I S. 1153), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 8. Juni 2005 (BGBl. I S. 1530), und der Satzung der Landes-
bank Berlin AG. Bei der Besetzung des Vorstandes und des Auf-
sichtsrates ist auf eine angemessene Vertretung von Frauen und
Männern hinzuwirken.

(8) Für die Landesbank Berlin AG sind Maßnahmen zur Frauen-
förderung entsprechend den Regelungen des Landesgleichstellungs-
gesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung festzulegen.

§ 11

Haftung des Landes Berlin

(1) Der Träger der Landesbank Berlin – Girozentrale – am 18. Juli
2005 haftet für die Erfüllung sämtlicher zu diesem Zeitpunkt beste-
hender Verbindlichkeiten der Landesbank Berlin – Girozentrale –.

(2) Für solche Verbindlichkeiten, die bis zum 18. Juli 2001 verein-
bart waren, gilt dies zeitlich unbegrenzt; für danach bis zum 18. Juli
2005 vereinbarte Verbindlichkeiten nur, wenn deren Laufzeit nicht
über den 31. Dezember 2015 hinausgeht.

(3) Der Träger der Landesbank Berlin – Girozentrale – am 18. Juli
2005 wird seinen Verpflichtungen aus der Gewährträgerhaftung
gegenüber den Gläubigern der bis zum 18. Juli 2005 vereinbarten
Verbindlichkeiten umgehend nachkommen, sobald er bei deren
Fälligkeit ordnungsgemäß und schriftlich festgestellt hat, dass die
Gläubiger dieser Verbindlichkeiten aus dem Vermögen der Landes-
bank Berlin – Girozentrale – nicht befriedigt werden können. 

(4) Verpflichtungen der Landesbank Berlin – Girozentrale – auf
Grund eigener Gewährträgerhaftung oder vergleichbarer Haftungs-
zusage oder einer durch die Mitgliedschaft in einem Sparkassen-
verbund als Gewährträger vermittelten Haftung sind vereinbart und
fällig im Sinne der Absätze 1 bis 3 in dem gleichen Zeitpunkt wie die
durch eine solche Haftung gesicherte Verbindlichkeit.

§ 12

Übergangsmandat im Betrieb der Landesbank Berlin AG

(1) Die Aufgaben des Betriebsrats im Betrieb der Landesbank
Berlin AG nimmt der bisherige Personalrat der Landesbank Berlin –
Girozentrale – übergangsweise wahr. Das Übergangsmandat endet,
sobald ein Betriebsrat gewählt und das Wahlergebnis bekannt gege-
ben worden ist, spätestens jedoch sechs Monate nach dem Wirksam-
werden des Formwechsels.

(2) Absatz 1 gilt für die Jugend- und Auszubildendenvertretung
sowie die Frauenvertreterin der Landesbank Berlin – Girozentrale –
entsprechend.

§ 13

Fortgeltung von Dienstvereinbarungen

Die in der Landesbank Berlin – Girozentrale – im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der formwechselnden Umwandlung bestehenden
Dienstvereinbarungen gelten bei der Landesbank Berlin AG als
Betriebsvereinbarungen weiter.

§ 14

Abgabenfreiheit

Für Rechtsänderungen in Vollzug dieses Gesetzes werden Steuern
oder Gebühren des Landes nicht erhoben. Ebenso werden für die
Eintragung von Rechtsänderungen in das Grundbuch und andere
öffentliche Register sowie für die damit im Zusammenhang stehen-
den gerichtlichen Geschäfte Gebühren nicht erhoben.

§ 15

Inkrafttreten, Aufhebung des Gesetzes
über die Landesbank Berlin – Girozentrale –

(1) § 6 Abs. 2 und die §§ 10 und 14 treten am Tage nach der Ver-
kündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Im
Übrigen tritt das Gesetz am 1. Januar 2006 in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes nach Absatz 1 Satz 2 tritt das
Gesetz über die Landesbank Berlin – Girozentrale – in der Fassung
vom 3. Dezember 1993 (GVBl. S. 626), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 2. Dezember 2004 (GVBl. S. 494), mit Ausnahme der
§§ 2, 3 Abs. 1 bis 5, §§ 4 bis 15 und 17 außer Kraft. Diese Bestim-
mungen treten erst mit Wirksamwerden der formwechselnden Um-
wandlung der Landesbank Berlin – Girozentrale – in eine Aktien-
gesellschaft außer Kraft. Der Zeitpunkt, zu dem diese Umwandlung
wirksam wird, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin be-
kannt zu machen.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Verordnung
über die Festsetzung des Landschaftsplans IX-L-5 Wilmersdorfer

Innenstadt im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin
Vom 24. Mai 2005

Auf Grund der §§ 8 und 10 des Berliner Naturschutzgesetzes
(NatSchGBln) in der Fassung vom 28. Oktober 2003 (GVBl. S. 554)
wird verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Landschaftsplanes IX-L-5 „Wilmers-
dorfer Innenstadtbereich“ liegt im Südwesten der dichtbebauten Ber-
liner Innenstadt. Er umfasst den innerstädtischen Teil des Ortsteils
Wilmersdorf und erstreckt sich vom S-Bahn-Ring und der Stadtbahn
bis zur Grenze zum Ortsteil Charlottenburg und zum Bezirk Tempel-
hof-Schöneberg.
Im Einzelnen wird er wie folgt begrenzt:
– im Norden: durch das Gelände der Stadtbahn nördlich der Heil-

bronner Straße sowie durch die Grenze zum Ortsteil Charlotten-
burg (ehemalige Bezirksgrenze) vom Holtzendorffplatz entlang
Damaschkestraße, Lehniner Platz, Kurfürstendamm, Lietzen-
burger Straße, Olivaer Platz, Rankestraße, Eislebener Straße,
Nürnberger Straße und Augsburger Straße,

– im Osten: durch die Bezirksgrenze zu Tempelhof-Schöneberg,
entlang Ettaler Straße, Bamberger Straße und Kufsteiner Straße,

– im Süden und Westen durch die Ringbahn südlich der Wexstraße
und Detmolder Straße sowie südwestlich der Rudolstädter Stra-
ße, Seesener Straße und Ringbahnstraße.

Von diesem Geltungsbereich ausgenommen ist das Gebiet der Land-
haussiedlung, das zwei Bereiche etwa mittig des Geltungsbereiches
umfasst. Diese Bereiche werden wie folgt abgegrenzt:
– das nördliche Gebiet zwischen Ravensberger Straße, Branden-

burgische Straße, Münstersche Straße, Eisenzahnstraße sowie
– das südliche Gebiet zwischen Westfälische Straße, Konstanzer

Straße, Mansfelder Straße, Mannheimer Straße, Berliner Straße
und Bielefelder Straße.

Das Grundstück der Michael-Grzimek- und Paul-Eipper-Schule
(Münstersche Straße 15–17/Eisenzahnstraße 50/51) ist nicht Be-
standteil der Landhaussiedlung.
Die Innenkante der Grenzlinie bildet die Geltungsbereichsgrenze.

§ 2
Bestandteile des Landschaftsplans

(1) Der Landschaftsplan besteht aus einer Festsetzungskarte und
einem Text mit Begründung.

(2) Der Landschaftsplan ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung.
(3) Die textlich festgesetzten Maßnahmen des Landschaftsplanes

ergeben sich aus der Anlage zu dieser Verordnung.

§ 3
Einsichtnahme

Die Urschrift des Landschaftsplanes kann bei der örtlich zustän-
digen unteren, eine beglaubigte Ausfertigung des Landschaftsplanes

bei der obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege
während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 4

Entschädigung

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und Herbeiführung der Fälligkeit etwaiger
Entschädigungsansprüche nach § 47 Abs. 1 und 2 des Berliner
Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gerechter Geltendmachung nach § 47 Abs. 1 und 2 des Berliner
Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 44 Abs. 4 des Bau-
gesetzbuchs

wird hingewiesen.

§ 5

Verfahrensfehler

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften, die in
§ 10 Abs. 6 Satz 1 des Berliner Naturschutzgesetzes bezeichnet
sind sowie

2. Mängel der Abwägung

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung
schriftlich gegenüber dem Bezirksamt geltend machen. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach § 10 Abs. 6 des Berliner Naturschutzgesetzes ist die
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie des Ab-
wägungsgebots nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen un-
beachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt sind.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 24. Mai 2005

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

T h i e m e n M. S c h m i e d h o f e r

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadträtin
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A n l a g e

gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die Festsetzung des Land-
schaftsplanes VII-L-5 lauten die textlichen Festsetzungen wie folgt:

Nummer 1 Verordnungszweck

Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden Mindestanforderungen hinsichtlich der natur-
haushalts-wirksamen Gestaltung der Baugrundstücke als „Biotop-
flächenfaktor“ im Sinne der Nummern 3 und 4 festgesetzt. Die Fest-
setzung erfolgt in der Planzeichnung durch Angabe des Biotopflä-
chenfaktors für einen jeweils räumlich abgegrenzten Teilbereich als
Dezimalzahl sowie durch ergänzende textliche Festsetzungen.

Nummer 2 Biotopflächenfaktor

(1) Bei Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs, die die
Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen zum Inhalt haben, darf
der sich aus den Nummern 3 und 4 ergebende Biotopflächenfaktor
den festgesetzten Biotopflächenfaktor nicht unterschreiten, soweit
nicht die Voraussetzungen der Festsetzungen Nummer 6 oder Num-
mer 7 vorliegen. Im Falle der Änderung baulicher Anlagen gilt dies
nur, wenn mit der Änderung zusätzliche Aufenthaltsräume geschaf-
fen werden oder sich der im Sinne von Nummer 5 zu bestimmende
Überbauungsgrad des Grundstücks erhöht. Die zum Erreichen des
Biotopflächenfaktors erforderlichen Maßnahmen sind vorrangig auf
der Grundfläche durchzuführen. Dabei sollen vorhandene Vegeta-
tionsflächen berücksichtigt werden.

(2) Im Falle der Nutzungsänderung ohne Änderung der baulichen
Anlagen besteht keine Pflicht zur Umsetzung des festgesetzten Bio-
topflächenfaktors. Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs,
die aus Gründen des Umweltschutzes durchgeführt werden oder
durchgeführt werden müssen, sind von der Einhaltung des Biotopflä-
chenfaktors freigestellt.

Nummer 3 Berechnungsmethode

Der Biotopflächenfaktor eines Grundstücks ist die Verhältniszahl,
die sich aus dem Verhältnis der nach den folgenden Sätzen rechne-
risch zu ermittelnden naturhaushalts-wirksamen Fläche zur Grund-
stücksfläche ergibt. Dabei wird einzelnen Flächentypen gemäß
Nummer 4 ein spezifischer Anrechnungsfaktor entsprechend ihrer
Wirkung auf den Naturhaushalt zugewiesen. Die auf dem Grund-
stück vorzufindenden Flächentypen gemäß Nummer 4 sind nach ih-
rer Größe in Quadratmetern gesondert zu erfassen und mit dem zu-
gehörigen Anrechnungsfaktor zu multiplizieren. Die sich danach für
jeden Flächentyp gesondert ergebenden Werte sind zu addieren. Die
Summe ist in Verhältnis zu der Größe des Grundstücks zu setzen.
Der Biotopflächenfaktor ergibt sich somit nach der Formel

Die Werte des Biotopflächenfaktors sind auf zwei Stellen hinter dem
Komma mathematisch auf- beziehungsweise abzurunden.

Nummer 4 Flächentypen

Bei der Ermittlung des Biotopflächenfaktors nach Nummer 3 sind
für die einzelnen Flächentypen folgende Anrechnungsfaktoren zu
verwenden:

(1) Vegetationsflächen mit Anschluss an anstehenden Boden (Ver-
fügbarkeit als Standort für Vegetationsentwicklung und als Lebens-
raum für Tiere ohne Beurteilung der Qualität der Vegetation) haben
den Anrechnungsfaktor 1,0.

(2) Halboffene Flächen, das heißt Flächen mit luft- und wasser-
durchlässigen Belägen, die neben Versickerung auch Pflanzenbe-
wuchs zulassen, wie zum Beispiel Rasenschotter, Holzpflaster mit
hohem Fugenanteil, Pflaster mit Rasenfugen, Rasengittersteine oder
Rasenklinker (auf Flächen mit geringer Nutzungsintensität – zum
Beispiel Feuerwehrzufahrt) haben den Anrechnungsfaktor 0,5.

(3) Teilversiegelte Flächen, das heißt Flächen mit luft- und was-
serdurchlässigen Belägen, die in gewissem Umfang Versickerung,

aber in der Regel keinen Pflanzenbewuchs zulassen, wie zum Bei-
spiel Klinker, Großsteinpflaster, Kleinsteinpflaster, Mosaikpflaster,
Holzpflaster, Betonverbundsteine oder Platten (mit Fuge auf Sand-/
Schotterunterbau), Sandflächen, Schotter, wassergebundene Decke,
offener, stark verdichteter Boden, durchlässige Kunststoffbeläge,
Rasengittersteine oder Rasenklinker auf intensiv genutzten Flächen
(zum Beispiel Stellplätze, Zufahrten) sowie halboffene Flächen im
Sinne von Absatz 2 auf Tiefgaragen, Kellergeschossen und Dachflä-
chen haben den Anrechnungsfaktor 0,3.

(4) Begrünte Dachflächen und sonstige Vegetationsflächen ohne
Anschluss an anstehenden Boden sind wie folgt zu unterscheiden:

a) Dachflächen von oberirdischen Gebäuden oder Gebäudeteilen
mit extensiver Begrünung, nicht aber von Hochhäusern im Sinne
der Bauordnung für Berlin, haben den Anrechnungsfaktor 0,7.
Intensiv genutzte Dachbegrünung wird nach Maßgabe der Buch-
staben b) und c) angerechnet.

b) Sonstige Vegetationsflächen ohne Anschluss an anstehenden
Boden, insbesondere auf Kellerdecken/Tiefgaragen mit einem
Bodenauftrag von weniger als 80 Zentimeter sowie Hochbeete,
haben den Anrechnungsfaktor 0,5.

c) Flächen im Sinne von b) mit einem Bodenauftrag von 80 Zenti-
meter und mehr haben den Anrechnungsfaktor 0,7.

(5) Bei nicht begrünten Dächern wird die Projektionsfläche mit ei-
nem Faktor von 0,2 angerechnet, soweit das auf diesen Flächen an-
fallende Regenwasser auf den Grundstücksfreiflächen flächenhaft
über Vegetation versickert wird. Die Anrechnung ist ausgeschlossen,
wenn die Versickerungsfläche nach ihrer Größe den überwiegenden
Teil der Grundstücksfreifläche beansprucht und hierdurch die Nut-
zung der Grundstücksfreifläche für die Bewohner des Grundstücks
wesentlich beeinträchtigt wird. Die Versickerungsmulden müssen
frei von Bodenverunreinigungen sein.

(6) Flächen begrünter fensterloser Außenwände, insbesondere
Brandwände, und begrünter Mauern (Vertikalbegrünung) sind bis zu
einer Höhe von zehn Metern mit einem Faktor von 0,5 anzurechnen.
Dies entspricht in etwa der Fläche, die innerhalb von zehn Jahren
von Selbstklimmern berankt wird. Bei der Begrünung mit einem
Rankgerüst wird die Fläche angerechnet, die das Rankgerüst ab-
deckt, jedoch maximal bis zu zehn Metern Höhe. Die Anrechnung
erfolgt für das Grundstück mit der Bebauung, dessen Flächen be-
grünt werden.

(7) Versiegelte Flächen, das heißt, Flächen ohne Pflanzenbewuchs
mit luft- und/oder wasserundurchlässigen Belägen, zum Beispiel
Beton, Asphalt, Terrazzo, Keramik, Platten/ Pflasterung (mit gebun-
denem Unterbau oder mit Fugenverguss), wasserundurchlässige
Kunststoffbeläge sowie teilversiegelte Flächen im Sinne von Absatz 3
auf Tiefgaragen, Kellergeschossen und Dachflächen sind nicht anzu-
rechnen.

(8) Flächentypen, die hier nicht genannt sind, können auf den
Biotopflächenfaktor angerechnet werden, soweit sie sich auf die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes positiv auswirken. Der An-
rechnungsfaktor ist in diesen Fällen entsprechend den den Absätzen
1 bis 7 zugrunde liegenden Bewertungskriterien zu ermitteln.

Nummer 5 Überbauungsgrad

Der Überbauungsgrad – ÜBG – eines Grundstücks ergibt sich aus
dem Verhältnis der überbauten Grundstücksfläche zur Grundstücks-
fläche insgesamt. Die Anlagen nach § 19 Abs. 4 der Baunutzungs-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar
1990, das heißt, Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten,
Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung sowie
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, sind bei der Ermittlung des
Überbauungsgrades nicht anzurechnen. Der Überbauungsgrad ist
auf zwei Stellen hinter dem Komma mathematisch auf- beziehungs-
weise abzurunden.

BFF =
(… m2 Flächentyp a × Anrechnungsfaktor x) + (… m2 Flächentyp b × Anrechnungsfaktor y) + ...

… m2 Grundstücksfläche
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Nummer 6 Minderung bei Bauvorhaben nach § 29 des Baugesetz-
buchs

(1) Bei Vorhaben im Sinne von Nummer 2 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor abweichend von dem in der Plan-
zeichnung festgesetzten Biotopflächenfaktor auf 0,30, soweit
a) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen

und gewerblichen Zwecken dient, im Zusammenhang mit der
gewerblichen Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche oder

b) das Grundstück ausschließlich zu gewerblichen Zwecken oder
c) das Grundstück vorwiegend zu Zwecken der Unterbringung von

Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der Wirtschaft,
der Verwaltung und anderer kerngebietstypischer Nutzungen
oder

d) das Grundstück für Einrichtungen der technischen Infrastruktur
(Standorte für Anlagen der Ver- und Entsorgung, Bau- und Be-
triebshöfe, Standorte der Post mit Auslieferungsverkehr bezie-
hungsweise solche Standorte, die einen Fahrzeugpark vorhalten)

genutzt werden soll.
(2) Bei Neuerrichtung von Vorhaben im Sinne des § 29 des Bau-

gesetzbuchs verringert sich der einzuhaltende Biotopflächenfaktor
auf 0,40, soweit das Grundstück für allgemeinbildende Schulen, Be-
rufsschulen oder Schulzentren genutzt werden soll.

(3) Weitergehende Regelungen nach Festsetzung Nummer 7 blei-
ben unberührt.

Nummer 7 Minderung bei Änderung bestehender Anlagen
(1) Im Falle der Änderung bestehender baulicher Anlagen ist eine

Unterschreitung der in der Planzeichnung getroffenen Festsetzungen
bis zu dem sich aus den Absätzen 2 bis 4 ergebenden Biotopflächen-
faktor zulässig. Bestimmungsfaktor hierfür ist neben der Art der
Nutzung des Grundstücks der zum Zeitpunkt der Genehmigung vor-
handene Überbauungsgrad im Sinne von Festsetzung Nummer 5.

(2) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor, soweit
a) das Grundstück ausschließlich für Wohnungen (auch in Wohn-

heimen), oder
b) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen

und gewerblichen Zwecken dient, nicht im Zusammenhang mit
der gewerblichen Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche oder

c) das Grundstück ausschließlich oder überwiegend für öffentliche
Einrichtungen, die kulturellen oder sozialen Zwecken dienen
(zum Beispiel Bibliotheken, Freizeitheime, nicht-kirchliche
Versammlungsstätten, Behinderteneinrichtungen, Hallenbäder,
Hallensportanlagen)

genutzt wird.
Der Biotopflächenfaktor wird in diesen Fällen in Abhängigkeit vom
Überbauungsgrad wie folgt gemindert:

Überbauungsgrad von 0,38 bis 0,49 auf 0,45 (BFF),
Überbauungsgrad ab 0,50 bis 0,49 auf 0,30 (BFF).

(3) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor in diesem Fall unabhängig vom

Überbauungsgrad auf 0,30, soweit das Grundstück für allgemeinbil-
dende Schulen, Berufsschulen oder Schulzentren genutzt wird.

(4) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der ein-
zuhaltende Biotopflächenfaktor, soweit das Grundstück für Kinder-
tagesstätten genutzt wird, bei einem

Überbauungsgrad von 0,30 bis 0,49 auf 0,45 (BFF),

Überbauungsgrad ab 0,50 bis 0,49 auf 0,30 (BFF).

Dies gilt auch, wenn das Grundstück zugleich auch anderen Nutzun-
gen dient, soweit die Freiflächen des Grundstücks überwiegend
durch die Kindertagesstätte genutzt werden.

Nummer 8 Minderung bei Baudenkmälern

Bei Grundstücken mit Baudenkmälern kann der festgesetzte Bio-
topflächenfaktor unterschritten werden, soweit dies aus Gründen des
Denkmalschutzes erforderlich ist.

Nummer 9 Sonstige Ausnahmen

Eine Unterschreitung des festgesetzten Biotopflächenfaktors ist
zulässig, soweit die Ausnutzung des bestehenden Baurechts dies
ausnahmsweise erfordert oder seine Einhaltung nur mit unangemes-
sen hohem Aufwand zu erreichen ist.

Nummer 10 Befestigung von Wegen und Plätzen

Flächen, die nach ihrer Lage und Zweckbestimmung ausschließ-
lich dem Abstellen von Personenkraftfahrzeugen oder dem Aufent-
halt von Personen dienen, sind mit luft- und wasserdurchlässigen
Materialien anzulegen und durch Vegetationsflächen zu gliedern, so-
weit dem nicht andere rechtliche Regelungen entgegenstehen.

Nummer 11 Sonstige Rechtsvorschriften

Diese Verordnung lässt nach anderen Rechtsvorschriften beste-
hende Pflichten unberührt.

Nummer 12 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Landschaftsplans umfasst alle Grundstü-
cke innerhalb der in der Plankarte abgegrenzten Fläche. Der Land-
schaftsplan enthält keine Festsetzungen für Grundstücke öffentlicher
Grünflächen oder Sportanlagen, die ganz oder überwiegend für Nut-
zungen im Freien ausgelegt sind sowie für Grundstücke, die aus-
schließlich oder überwiegend durch Einrichtungen der Sicherheit
und Ordnung (Polizei, Feuerwehr) oder Kirchen und kirchliche Ge-
meindeeinrichtungen genutzt werden.

Des Weiteren enthält der Landschaftsplan keine Festsetzungen für
öffentliche Friedhöfe und das Krematorium.

Hinweis:

Für gewerblich genutzte Grundstücke mit gewerblicher Nutzung
der Freiflächen kann die Anlage der Erschließungs- und Lagerflä-
chen als versiegelte Flächen ohne Versickerungsfähigkeit aus Grün-
den des Boden- und Grundwasserschutzes erforderlich sein.
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans V-48

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain
Vom 24. Mai 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. I S. 1224), in Ver-
bindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt
geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember 2004
(GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan V-48 vom 17. Februar 2004 für die Grundstü-
cke Grünberger Straße 38/54, Kopernikusstraße 20–28, Warschauer
Straße 70 sowie die Flurstücke 189 (Warschauer Straße 70A), 194,
195 (Kopernikusstraße 26A), 198 im Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg, Ortsteil Friedrichshain, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung und
Bauen, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Fachbereich Ver-
messung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können
beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung
Stadtentwicklung und Bauen, Amt für Stadtplanung und Vermes-
sung, Fachbereich Stadtplanung und beim Bauaufsichtsamt, kosten-
frei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in
den Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt,
der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten
Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 24. Mai 2005

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

R e i n a u e r S c h u l z

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung und Bauen

   Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fas-
sung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in Verbindung mit
§ 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom
18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

   Der Bebauungsplan X-B8 vom 27. August 1999 für das Gelände
zwischen Fischerhüttenstraße, Argentinische Allee, nordöstliche
Grenze der Grundstücke Argentinische Allee 33 und Karl-Hofer-
Straße 11 A und 11 C, Karl-Hofer-Straße, Roonstraße, Bülowstraße,

Am Schlachtensee, Elvirasteig, Goethestraße mit Ausnahme der
Grundstücke Argentinische Allee 1/5 B und 2, Beerenstraße 57,
Limastraße 1 und 2 sowie Am Schlachtensee 2 im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf, Ortsteil Zehlendorf, wird festgesetzt. Er ändert teilweise
die durch die Verordnungen über die Festsetzung der Bebauungs-
pläne X-11 vom 28. August 1957 (GVBl. S. 1105) und X-13 vom
28. August 1957 (GVBl. S. 1106) im ehemaligen Bezirk Zehlendorf
festgesetzten Bebauungspläne.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und Natur-

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans X-B 8

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Zehlendorf
Vom 31. Mai 2005
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schutz, Bauordnungsamt – Fachbereich Vermessung –, beglaubigte
Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und
Naturschutz, Bauordnungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und
Bauaufsicht –, während der Dienststunden kostenfrei eingesehen
werden.

§ 3

   Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit Verkündung dieser
Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2)  Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

   Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 31. Mai 2005

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

W e b e r S t ä g l i n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Übertragung der Ermächtigung

zum Erlass der Rechtsverordnung
über die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft

Vom 21. Juni 2005

Auf Grund des § 152 Abs. 2 Satz 3 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes in der Fassung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt
geändert durch Artikel 15c des Gesetzes vom 22. März 2005 (BGBl. I
S. 837), wird verordnet:

§ 1

Die Ermächtigung zum Erlass der Rechtsverordnung auf Grund
des § 152 Abs. 2 Satz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes wird auf
die Senatsverwaltung für Justiz übertragen.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. Juni 2005

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t Karin S c h u b e r t

Regierender Bürgermeister Senatorin für Justiz
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans I-57

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte
Vom 21. Juni 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. I S. 1224), in
Verbindung mit § 6 Abs. 5 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des
Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom
18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan I-57 vom 9. November 2001 für das Gebiet

zwischen Oranienburger Straße, Monbijouplatz, Westgrenze des
Grundstücks Monbijouplatz 11, Stadtbahnviadukt, Spree und
Monbijoustraße im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte, mit Deckblatt vom
2. Juli 2004, geändert am 30. April 2004 und am 6. Juni 2005, wird
festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte

von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht, während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. Juni 2005

Bezirksamt Mitte von Berlin

Z e l l e r D. D u b r a u

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. I S. 1224), in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des
Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan III-241 vom 11. November 2004 für die
Grundstücke Fennstraße 35-42 B, Am Nordhafen 1–8 und Seller-
straße 14–15 B im Bezirk Mitte, Ortsteil Wedding, wird festge-
setzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte
von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht, während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans III-241

im Bezirk Mitte, Ortsteil Wedding
Vom 21. Juni 2005
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2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der  Verkündung

dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. Juni 2005

Bezirksamt Mitte von Berlin

Z e l l e r D. D u b r a u

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-2d
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 22. Juni 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. I S. 1224), in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 5 und mit § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBI. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom
18. Dezember 2004 (GVBl. S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXIII-2d vom 30. April 2002 mit Deckblatt
vom 21. Oktober 2003 für die Grundstücke Treskowstraße 74/76,
Hönower Straße 47/57 und 61/73 sowie Wilhelmsmühlenweg 191
und 195–199 im Bezirk Marzahn–Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf,
wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung, und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorganges,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 22. Juni 2005

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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